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MERKBLATT FÜR VERSICHERTE: 

 

KOLLEKTIVE PERSONENVERSICHERUNGEN 

 
 

UNFALL UND KRANKHEIT 
 

 
DIESES MERKBLATT GIBT IHNEN EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGEN, DER VON IHREM ARBEITGEBER ABGESCHLOSSENEN 

VERSICHERUNGEN IM BEREICH UNFALL UND KRANKHEIT. RECHTLICHE GRUNDLAGEN BILDEN DIE VERTRAGSBESTIMMUNGEN. BEACHTEN SIE 

BITTE AUCH DIE WICHTIGEN HINWEISE AUF DER RÜCKSEITE. 
 

 
UNFALL: (BERUFS- UND NICHTBERUFSUNFÄLLE SOWIE BERUFSKRANKHEITEN) 
 

 
LOHNDEFINITIONEN: UVG-MAXIMALLOHN   = AHV-LOHN BIS MAX. SFR.  148‘200.-- 
 ÜBERSTEIGENDER UVG-LOHN  = AHV-LOHN BIS MAX. SFR.  200’000.-- 
 
UNFALLVERSICHERUNG GEMÄSS BUNDESGESETZ VOM 20.03.1981 (STAND 1. JANUAR 2016) (UVG) 
 
ALLE ARBEITNEHMERINNEN MIT MINDESTENS 8 STUNDEN WÖCHENTLICHER ARBEITSZEIT SIND OBLIGATORISCH DURCH DEN ARBEITGEBER GE-

GEN BERUFS- UND NICHTBERUFSUNFÄLLE SOWIE BERUFSKRANKHEITEN VERSICHERT; ARBEITNEHMERINNEN MIT WENIGER ALS 8 STUNDEN 

WÖCHENTLICHER ARBEITSZEIT NUR FÜR BERUFSUNFÄLLE UND BERUFSKRANKHEITEN, SOWIE UNFÄLLE AUF DEM ARBEITSWEG. 
 

 
HEILUNGSKOSTEN 
 
AMBULANTE BEHANDLUNGEN 
SPITALAUFENTHALT (ALLG. ABTEI-

LUNG) 
VERORDNETE MEDIKAMENTE 
VERORDNETE NACH- UND BADEKU-

REN 
 

 
TAGGELD 
 
80% DES UVG-LOHNES AB 3. 
TAG 

 
INVALIDITÄT 
 
RENTE: 
 
80% DES UVG-LOHNES 
UVG + AHV/IV MAX. 90% DES 

UVG-LOHNES 
INTEGRITÄTSENTSCHÄDIGUNG 
HILFLOSENENTSCHÄDIGUNG 

 
TODESFALL 
 
HINTERLASSENENRENTEN: 
 
WITWEN/WITWER  40% 
HALBWAISEN 15% 
VOLLWAISEN 25% 
MEHRERE HINTERLASSENE ZU-

SAMMEN MAX. 70% DES UVG-
LOHNES 
 

 
UNFALLVERSICHERUNG IN ERGÄNZUNG ZUM UVG: 
 
IHR ARBEITGEBER HAT ZUSÄTZLICH ZUR OBLIGATROSCHEN UNFALLDECKUNG FOLGENDE LEISTUNGEN VERSICHERT: 
 

 
HEILUNGSKOSTEN 
 
KEINE LEISTUNGEN VERSICHERT! 

 
TAGGELD 
 
10% DES UVG-LOHNES  
AB DEM 31. TAG BIS 720 TAGE 
ÜBERSTEIGENDER UVG-LOHN  
90% AB DEM 31. TAG 
 

 
INVALIDITÄT 
 
KEINE LEISTUNGEN VERSICHERT! 

 
TODESFALL 
 
KEINE LEISTUNGEN VERSICHERT! 

 
KRANKHEIT:  
 
KRANKENTAGGELD:  80% DES AHV-LOHNES ZAHLBAR AB DEM 31. TAG BIS ZUM EINSETZEN DER LEISTUNGEN DER BERUFLICHEN VORSORGE, 

MAXIMUM 730 GANZE ODER TEIL-TAGGELDER, ABZÜGLICH VEREINBARTE WARTEFRIST. 
MUTTERSCHAFTSEN-

TSCHÄDIGUNG:  
 
14 WOCHEN NACH DER GEBURT. 80% DES ERWERBSEINKOMMENS VOR GEBURT, MAXIMAL FR. 196.- PRO TAG. 
 
 

 



 
 Hans Brunner Treuhand GmbH 

 
Elsterweg 23 Versicherungstreuhand Telefon: +4133 222 02 04 
Postfach  Kapitalanlagen Phone: +4179 439 28 79 
CH-3603 Thun Finanzierungen Mail: hans.brunner@hbvt.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

WICHTIGE HINWEISE 
 

 

DURCH DEN AUSTRITT AUS DEM VERSICHERTEN BETRIEB KÖNNEN VERSICHERUNGSLÜCKEN AUFTRETEN. 
 

UNFALLVERSICHERUNG 

 
DIE VERSICHERUNG DER NICHTBETRIEBSUNFÄLLE ENDET MIT DEM 30. TAG, AN WELCHEM DER ANSPRUCH AUF MINDESTENS DEN HALBEN LOHN 

BZW. DIESEM GLEICHGESTELLTE VERGÜTUNG AUFHÖRT. 
 

ABREDEVERSICHERUNG 

 
MIT DER ABREDEVERSICHERUNG KANN DIE VERSICHERUNG DER NICHTBETRIEBSUNFÄLLE ÜBER DEREN ENDE HINAUS BIS ZU 180 TAGEN VER-

LÄNGERT WERDEN. 
JEDER GEMÄSS UVG FÜR NICHTBETRIEBSUNFÄLLE OBLIGATORISCH VERSICHERTE ARBEITNEHMER KANN EINE ABREDEVERSICHERUNG AB-

SCHLIESSEN. 
 
UNTERLAGEN SIND BEI IHREM ARBEITGEBER ODER DIREKT BEI DER VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT ERHÄLTLICH. 
 
IN DER SCHWEIZ WOHNHAFTE PERSONEN KÖNNEN AUSSERDEM BEIM AUSSCHEIDEN AUS DER UVG-VERSICHERUNG INNERT 30 TAGEN IM UM-

FANG DER BISHERIGEN DECKUNG IN DIE EINZELVERSICHERUNG ÜBERTRETEN. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


